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Stellungnahme 
Einer der grundlegenden Indikatoren für die Erstellung des Entwurfs zum LEP 2025 ist der 
demographische Wandel. In Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung kann die Stadt 
Hildburghausen von einer positiven Entwicklung ausgehen, d.h. die Kreisstadt 
Hildburghausen gehört zu den Kommunen, für die ein geringer Bevölkerungsrückgang 
prognostiziert ist.  
 
Rahmenbedingungen 
In den Rahmenbedingungen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des mit hoher Dynamik 
eingesetzten demographischen Wandels in unseren Gemeinden und Städten ein erheblicher 
Anpassungsbedarf hervorgerufen wurde. „Bereits heute lasten die Kosten der öffentlichen 
Infrastruktur auf weniger Schultern als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig ist absehbar, 
dass der erreichte Wohlstand in Zukunft mit einem geringeren Anteil von Arbeitskräften an 
der Gesamtbevölkerung erwirtschaftet werden muss. Zu dem wird die absolute Zahl der 
erwerbsfähigen Bevölkerung stark zurückgehen. ... Die öffentlichen Haushalte der Länder 
werden auf niedrigerem Niveau konsolidiert werden müssen.(LEP 2025, S. 8) 
„Eine Konzentration auf Kernaufgaben, neue Finanzierungs- und Organisationskonzepte 
sowie erweiterte Formen der interkommunalen und fachübergreifenden Zusammenarbeit sind 
erforderlich.“ (S. 9 LEP 2025)  
Davon ausgehend weist die Stadt Hildburghausen  noch einmal ausdrücklich auf 
bevorstehende Maßnahmen zur Gebietsreform hin und fordert die konsequente Durchsetzung 
der landesplanerischen und regionalplanerischen Ziele in Bezug auf die Stärkung der 
Mittelzentren. Nach unserer Auffassung handelt es sich bei der Billigung von 
Gemeindezusammenschlüssen oder der Bildung von Verwaltungsgemeinschaften in 
unmittelbar an die Kreisstadt angrenzenden Gebieten um einen Schritt, der weder den 
raumordnerischen Ziel- und Leitvorstellungen noch dem sparsamen Umgang mit Haushalts-
mitteln entspricht.  
Bei der weiteren Landesentwicklung sollte mehr Augenmerk auf die Kompartibilät von 
Förderprogrammen – nicht ein Programm schließt das andere aus, sondern effektive 
Kombinationsfähigkeit der Förderprogramme gelegt werden. Auch ist die Kompensation des 
Eigenanteils der Kommunen durch Drittmittel (private) zuzulassen. Die zurückliegenden 
Jahre haben gezeigt, dass die Kommunen nicht dazu in der Lage sind und es zukünftig immer 
weniger sein werden, den Eigenanteil für wichtige infrastrukturelle Maßnahmen zu erbringen. 
Diese wiederum und hier insbesondere Maßnahmen, die zu den weichen Standortfaktoren 
zählen, sind wichtig um einer Abwanderung der arbeitsfähigen Bevölkerung nachhaltig 
entgegen zu wirken.  
Die geringe Haushaltskraft der Kommunen zieht als unmittelbare Folge eine weitere 
Verschlankung der Verwaltung nach sich. Hier wird aus kommunaler Sicht ebenfalls ein 
hohes Einsparungspotential auf ministerieller Ebene gesehen. 
 
 
 
1.1.4  Z Kulturerbestandorte von internationaler,  nationaler und Thüringer Bedeutung mit 
besonderer Umgebungskorrelation 



Die Stadt Hildburghausen als ehem. Residenzstadt mit ihrem denkmalgeschützten Stadtkern 
und über 40 Einzeldenkmalen, dem sanierten Stadttheater und dem denkmalgeschützten 
Schlosspark zählt ebenfalls zu den Kulturerbestandorten und ist unter diesem Punkt mit zu 
berücksichtigen. 
 
 
2.5.5 G ambulante ärztliche Versorgung 
Voraussetzung für die Sicherstellung der ambulanten Versorgung ist ein ausreichend dichtes 
Netz von Ärzten, Fachärzten und Zahnärzten.   
Es zeigt sich zunehmend, dass das Vorhandensein von nur einem Facharzt (z.B. Hautarzt, 
Orthopäde, Augenarzt) zu wenig ist, um eine hinreichende fachärztliche Versorgung zu 
gewährleisten. Insbesondere unter dem Aspekt der Berücksichtigung des demographischen 
Wandels, der Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung und der nicht immer 
gewährleisteten Mobilität der Betroffenen, sowie der Tatsache, dass von den Ärzten bzw. 
Krankenkassen selbst in vielen Krankheitsfällen eine zweite fachliche Meinung erforderlich 
und empfohlen wird, ist es dringend notwendig mindestens zwei Fachärzte der jeweiligen 
Sparten im Mittelzentrum anzusiedeln. 
Nachhaltig günstig auf die Behandlung vieler Erkrankungen durch präzise Diagnostik und 
erhöhte Heilungschancen würde sich auch das Vorhandensein von moderner Medizintechnik 
(MRT, CT) auswirken. Die Wartezeiten bzw. die Fahrwege sind unzumutbar.  
 
 
 
2.6.1  Z Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten ist nur in Orten höherer Stufen zulässig 
Bereits zu Beginn der 90-er Jahre wurde in Schleusingen ein Standort „Großflächiger 
Einzelhandel“ entwickelt. Dieser wurde seither laufend erweitert und verfestigt, trotz 
entsprechender Stellungnahmen unsererseits. Eine derartige Entwicklung ist weder der 
Stärkung der Innenstadt Schleusingens selbst noch der Stärkung des Mittelzentrums 
Hildburghausen zuträglich und ein Paradebeispiel  für konsequente Inkonsequenz bei der 
Durchsetzung von regionalen und landesplanerischen Entwicklungszielen. 
 
 
4.1.1  G  Entwicklungskorridore und 4.1.2  G Stärkung der Entwicklungskorridore 
Zwischen den Mittelzentren Sonneberg, Hildburghausen und Meiningen soll ein weiterer 
Entwicklungskorridor festgelegt werden. Insbesondere mit Hinblick auf die sich im 
anschließenden Gebiet des Freistaates Bayern vollziehende Entwicklung muss hier seitens des 
Freistaates Thüringen eine Stärkung der Region erfolgen. Gute Voraussetzungen für die 
Ausweisung dieses Entwicklungskorridors bilden die B 89 als kurze Verbindung zwischen 
den Autobahnen A 71 und A 73 sowie die vorhandene und ausbaufähige Bahnverbindung im 
Werratal. Sowohl Industriegroßflächen als auch Siedlungsflächen sind in den Mittelzentren 
vorhanden und bei weiterer Entwicklung dazu geeignet einer Bevölkerungsabwanderung 
entgegen zu wirken.  
 
 
4.2 Industriegroßflächen i.V.m. 4.4 integrierter Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
Der Standort Hildburghausen Nord/Ost ist als Industriegroßfläche für die Ansiedlung mit 
hoher strukturpolitischer und überregionaler Bedeutung verbindlich festgelegt.  
Seit dem Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes der Stadt Hildburghausen 1998 steht der 
raumgeordnete Freihaltekorridor für die geplante OU B 89 im Bereich der Stadt 
Hildburghausen fest. Die Durchführung des entsprechenden Raumordnungsverfahrens wird 
der Stadt Hildburghausen seither angekündigt. Insbesondere mit Hinblick auf die 



verkehrstechnische Anbindung der Industriegroßfläche Nord/Ost ist die Realisierung der 
geplanten OU B 89 erforderlich bzw. müssen entsprechende Alternativlösungen erarbeitet 
werden (s. 4.4.3 G). Mit Hinblick auf den Rückgang der Bevölkerung stellt sich hier schon die 
Frage, inwieweit immer mehr Straßen für immer weniger Menschen benötigt werden. 
Möglicherweise bedürfen 10 Jahre alte Straßenbaukonzepte der Überarbeitung. 
 
 
 
 
 
4.4.4 Z internationaler Verkehrsflughafen Erfurt-Weimar 
Die rückläufige Entwicklung der Betreibung des Verkehrsflughafens Erfurt-Weimar ist 
besorgniserregend. Hier sind dringend Initiativen zur Erhaltung des Standortes erforderlich. 
 
 
4.4.13 G Schienenpersonennahverkehr 
Die Stadt Hildburghausen regt die Trassensicherung für eine Bahnverbindung zwischen 
Hildburghausen – Bad Rodach – Coburg an. 
Die Schaffung einer Bahnverbindung zwischen Hildburghausen – Bad Rodach – Coburg ist 
von länderübergreifender Bedeutung. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Entwicklungsziele der Region Oberfranken-West hingewiesen, die insbesondere auch der 
Trassensicherung dieser Schienenverbindung zwischen Bayern und Thüringen einen hohen 
Stellenwert beimisst. Die weitreichenden Untersuchungen und Prognosen, die in Bayern im 
Rahmen der Änderung des Regionalplans Oberfranken-West  vorgenommen wurden, zeigen 
eine erhebliche Zunahme des Güterverkehrs auf der Schiene bis 2015. 
Die Verkehrsinfrastruktur besitzt eine Schlüsselrolle für die Entwicklung des Landes. Dem 
kann das Land nur entsprechen, wenn die Regionen  die dafür notwendigen Maßnahmen 
ergreifen bzw. planerisch sichern. Die Werratalbahn ist eine überregional und regional 
bedeutsame Schienenverbindung.  
Durch den Lückenschluss zwischen Hildburghausen, Bad Rodach  und Coburg erfolgt eine 
Anbindung an den ICE 2016 und verbessert die Erreichbarkeit des Raumes Südthüringen 
wesentlich.  
Schienen- und Straßenverbindungen sind nachhaltig wirksame Infrastrukturanlagen mit einem 
sehr weitgesteckten Zeithorizont. 
Nach wie vor ist die Bahn das effektivste und ökologisch verträglichste Verkehrsmittel für 
den Personen- und Güterverkehr.  
In Fortführung des Entwicklungszieles, die Trassen stillgelegter Schienenverbindungen zu 
sichern und ggf. zu reaktivieren, sollte auch die Sicherung neuer Trassen erfolgen.  
Um in der wirtschaftlichen Entwicklung mithalten zu können, sollte sich die Region 
Südwestthüringen auch in Bezug auf die Trassensicherung für die geplante 
Schienenverbindung zwischen Hildburghausen – Bad Rodach –Coburg engagieren.  
Sollte die Trasse dieser Schienenverbindung nicht gesichert werden, ist davon auszugehen, 
dass an einer anderen Stelle eine entsprechende Verbindung  zwischen Bayern und Thüringen 
geschaffen wird, womit ein Verlust an wirtschaftlichem Entwicklungspotential in unserer 
Region verbunden ist.  
 
 
4.5.1 G Eine Beeinträchtigung der Thüringer Kulturlandschaft mit ihren wertvollen Orts- und 
Landschaftsbildern soll beim Ausbau der technischen Infrastruktur vermieden werden. 
i.V.m. 5.2.3 G großflächige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 



Um diesen Planungsgrundsatz durchzusetzen bedarf es einer strikten Durchführung der 
notwendigen Planungsverfahren unter Einbeziehung der entsprechenden Träger öffentlicher 
Belange. 
 
 
5.1.4 G Sicherung von lokalen Wasserressourcen 
Hierfür ist es dringend erforderlich die bestehenden Trinkwasserschutzgebiete zu überprüfen, 
und den Rechtsstatus zeitnah zu klären. Jahrelang laufende bzw. schwebende Verfahren zur 
Festsetzung von Trinkwasserschutzzonen bilden keine Planungssicherheit für die 
Standortentwicklung bzw. für die Berücksichtigung der entsprechenden Schutzgebiete 
(aktuelles Beispiel: Trinkwasserdargebot „Karolinenburg“ in Hildburghausen). Die 
notwendigen Verfahren zur rechtskräftigen Festsetzung der Schutzgebiete sind eigenständig 
durch die verantwortlichen Behörden (hier LVWA, Obere Wasserbehörde) abzuarbeiten.  
 
 
6.4.3 G Überschwemmungsgebiete erhalten und Rückhalteräume schaffen 
Im Zuge der Neuberechnung von Überschwemmungsgebieten muss der über Jahrhunderte 
hinweg erfolgten Siedlungsentwicklung sowie den rechtskräftigen Bauleitplänen Rechnung 
getragen werden. Überbaute und verbindlich überplante Flächen können nicht als 
Überschwemmungsbereiche ausgewiesen werden. Hier ist es erforderlich, entsprechende 
Ausgleichsflächen auszuweisen. Der derzeitige Zustand schwebender Verfahren hemmt die 
wirtschaftliche Entwicklung.  
 
 
 
  


